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1 Anlass und Vorgehensweise 

Die Gemeinde Ringsheim plant, auf Antrag eines Grundstückeigentümers hin, das 

Gewerbegebiet „Leimenfeld“ im Bereich „Ruster Straße“ / „Im Stühlinger“ um eine Fläche 
von ca. 0,34 ha (s. Karte 1 und 2 sowie Plan im Anhang) zu erweitern. Eine Wohnbebauung 

ist bereits erfolgt, die Einrichtung eines Stellplatzes für Wohnmobile geplant. 

Am 13. Mai 2020 wurde die Vorhabensfläche und ihre Umgebung begangen und auf das 

Potenzial für artenschutzrechtlich planungsrelevante Pflanzen- und Tierarten hin untersucht. 

Im vorliegenden Gutachten wird eine mögliche Betroffenheit von streng geschützten 

Pflanzen- und Tierarten sowie von europäischen Vogelarten durch das Vorhaben nach 

§ 44 (1) BNatSchG untersucht. 

 

Karte 1: Lage der Vorhabensfläche (rot – die Abgrenzung ist schematisch dargestellt, vgl. exakte Darstellung im 

Plan im Anhang) 
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2 Die Vorhabensfläche und ihre Umgebung 

Die Vorhabensfläche liegt im Gewerbegebiet „Leimenfeld“ am westlichen Ortsrand 
Ringsheims. Etwa 80 m östlich verläuft die Bahnstrecke Offenburg-Freiburg (s. Karte 2). Das 

Gewerbegebiet „Leimenfeld“ ist noch nicht vollständig bebaut, zwischen den bebauten 
Grundstücken bestehen kleine Schläge mit Grünland, teils auch Brachen mit Gebüschen. 

Das Gewerbegebiet ist umgeben von großschlägigen Äckern. 

Auf der Vorhabensfläche bestand zum Zeitpunkt der Begehung die Wohnbebauung schon, 

die Baufeldfreimachung für den Wohnmobil-Stellplatz war bereits erfolgt, eine Mauer zur 

Umfriedung des Grundstückes wurde gerade gebaut (s. Bild 1 und 2).  

 

Karte 2: Die Vorhabensfläche (rot – die Abgrenzung ist grob dargestellt, vgl. exakte Darstellung im Plan im 

Anhang) im Luftbild 
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Bild 1: Die Vorhabensfläche von der Nordwestecke nach Süden blickend im Mai 2020 
 
 

 
 
Bild 2: Die Vorhabensfläche nach Norden blickend im Mai 2020 
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3 Abschätzung der potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten 

Als artenschutzrechtlich planungsrelevant werden folgende Arten betrachtet: 

• Arten des Anh. IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) 

• Arten des Anh. I der EU-Vogelschutz-RL (VS-RL) 

• streng geschützte Arten nach BNatSchG 

• Brutvogelarten der Rote Liste BRD und Baden-Württemberg mit Status 0, 1, 2, 3, R 

(Grünberg et al. 2015, Bauer et al. 2016) 

Im Mai 2020 wurde die Vorhabensfläche und ihre Umgebung begangen und auf das 

Potenzial für artenschutzrechtlich planungsrelevante Arten hin begutachtet. Nach Auskunft 

der UNB Ortenaukreis ist der Zustand der Vorhabensfläche bei Begutachtung, also nach 

Baufeldfreimachung und teilweiser Bebauung, als Grundlage für die Potenzialabschätzung  

zu nehmen. Bei diesem Zustand kann ein Vorkommen von artenschutzrechtlich 

planungsrelevanten Arten mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 

 

 

4 Überprüfung des Eintretens von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach 

 § 44 (1) BNatSchG durch das Vorhaben 

Da keine artenschutzrechtlich planungsrelevanten Arten im Wirkraum des Vorhabens 

vorkommen, kann ein Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 

(1) BNatSchG durch das Vorhaben vollumfänglich ausgeschlossen werden. 
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